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Meldeverfahren mit Unterstützung der MDMS 4 Software 
Die sogenannte „Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 4 AO)“ kann ab 
dem 1. Januar 2025 über das Portal www.elster.de vorgenommen werden. Dort steht das Formular 
„Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 4 AO)“ zur Verfügung.  
 
Zur Abgabe des Formulars ist ein ELSTER-Benutzerkonto notwendig. Informationen zur Registrierung 
für ein Benutzerkonto finden Sie hier: https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl. 
 
Zur Unterstützung der Anwender haben wir für die TSE-fähigen Modelle (ECR-120, ECR-120L, ECR-
220, ECR-220L, NR-420, NR-510R, NR-510B und die ER-900er Serie) innerhalb der MDMS 4 
entsprechende Funktionalitäten vorgesehen. Die für die Meldung relevanten Daten können dort 
erfasst, bzw. direkt aus der TSE ausgelesen werden.  Daraus generiert die MDMS 4 Software auf 
Wunsch ein PDF-Formular (z.B. zur Weitergabe an den Steuerberater) und/oder eine XML-Datei, die 
ggf. auf elster.de hochgeladen werden kann. 
 

Erste Schritte 
Nach der Installation wird der Startbildschirm angezeigt. Falls Sie lediglich Daten sichern oder die 
Kasse / TSE-Kombination melden wollen, wird keine Lizenz benötigt. Diese lässt sich allerdings 
kostenlos anfragen und wird i. d. R. nach kurzer Zeit für Sie bereitgestellt. 
 

 
Abbildung 1: Erfassung der Unternehmensdaten 

Klicken Sie bitte auf „Neues Unternehmen anlegen“ und füllen Sie die angezeigten Felder 
vollständig aus. Es wird unter jedem Unternehmen automatisch eine (1) Betriebsstätte angelegt. 
Werden weitere benötigt, lassen sich diese über das Kontext-Menü des Unternehmens (rechte 
Maustaste auf das Unternehmen) anlegen. 
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Abbildung 2: Betriebsstätte anlegen 

Füllen Sie bitte die Formulardaten im anschließend angezeigten Fenster vollständig aus. 

 

Abbildung 3: Erfassung der Betriebsstätte 

Sollten Sie bereits TSE-Daten eingelesen haben, können Sie über den Menüpunkt „Dieser 
Betriebsstätte zuweisen“ bereits hier eine Zuweisung der Kasse vornehmen. Eine Kassen- / TSE-
Kombination wird i. d. R. automatisch erkannt. Es reicht also die jeweilige TSE oder die Kasse 
zuzuweisen.  
 

TSE-Daten Einlesen 
Stecken Sie die TSE in das SD-Kartenlaufwerk des PC. Durch die voreingestellte Laufwerkserkennung 

können Sie direkt auf Schaltfläche „SD DATENTRANSFER“ klicken. 

 

Abbildung 4: TSE-Datentransfermenü 

Nach Beendigung des Datentransfers werden entsprechende Einträge im Feld „Eingehende Daten“ 

und bei entsprechender Voreinstellung im Feld „Archivierte Daten“ automatisch getätigt. Ggf. 

archivieren Sie die eingelesenen Daten manuell.  

Wurde die TSE bereits in mehr als einer Kasse betrieben, werden durch den Datentransfer 

automatisch alle auf dieser TSE verfügbaren Kassen angelegt, bzw. aktualisiert. 
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Abbildung 6: Übersicht TSE/Kassendaten 

Sollen alle Daten der TSE gesichert werden, klicken Sie auf „Alles archivieren“. Falls die Daten für das 

Archiv neu sind, werden die betreffenden Kassen und die dazugehörige TSE im Fenster „Nicht 

zugewiesen“ angezeigt. Eine Zuweisung zu einer Betriebsstätte ist nun möglich. Ein Klick auf den 

Datensatz öffnet ein Informationsfenster mit wichtigen Detailinformationen (Hard- und Software) mit 

weiteren Reitern für Journal-Informationen, kassenrelevanten Dokumentationen und Archiv-

Informationen.  

Aufzeichnungssysteme / TSEs der Betriebsstätte zuweisen  
Nach dem erfolgreichen Einlesen der Technischen Sicherheitseinrichtung können Sie die Kasse einer 

Betriebsstätte zuweisen. Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. 

1. Auswahl aus dem Fenster „Nicht zugewiesen“ 

 

Abbildung 7: Zuweisung der Betriebsstätte 

Per Rechtsklick auf den Datensatz öffnen Sie das Kontextmenü und nehmen dann über den 
Menüpunkt „Aktuelle Betriebsstätte zuweisen“ die Zuweisung vor. 
 
2. Zuweisung im Fenster „Betriebsstätte“ 

 

Abbildung 5: Übersicht nicht zugewiesene Datensätze 
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Abbildung 9: Auswahlfester Zuweisung 

 
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Aufzeichnungssysteme in dieser Betriebsstätte“ die 
gewünschten Kassen / TSEs aus. Die Datensätze werden übernommen und anschließend im 
Fenster der jeweiligen Betriebsstätte angezeigt. 
 

Vervollständigung der zu meldenden Kassen- und TSE-Daten 
Über das Einlesen der Kassen- und TSE-Daten und der anschließenden Zuweisung zur jeweiligen 

Betriebsstätte liegen bereits eine Vielzahl der für das Meldeverfahren relevanten Daten vor. Diese 

werden automatisch in den Datenfeldern für die Kasse und die TSE angezeigt. 

Nachgetragen werden müssen nicht automatisch erfassbare Daten für den Kaufzeitpunkt der Kasse 

und der TSE und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme (und ggf. der Außerbetriebnahme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Plausibilitätsprüfung werden die Datenfelder mit einem grünen Haken als „OK“ 

gekennzeichnet. Die Prüfung gilt allerdings nur als Hinweis. Die Daten für das Meldeverfahren können 

auch erstellt werden, wenn die Prüfung invalide ist. 

  

Abbildung 8: Auswahlfenster Zuweisung  

Abbildung 11: Eingabeformular Kassenmeldedaten Abbildung 10: Eingabeformular TSE-Meldedaten 
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Meldung für eine Betriebsstätte erstellen 
Sind alle relevanten Daten für die Meldung erfasst, kann über die MDMS 4 Software eine PDF-Datei 

erstellt werden. Diese Datei können Sie für die eigenen Unterlagen archivieren (ausdrucken und zu 

den Kassenunterlagen legen), einem Steuerberater weiterleiten oder als Kopiervorlage für die 

Eingabe im Elster-Portal nutzen.  

 

Abbildung 12 

Zusätzlich bietet die Software die Möglichkeit, eine XML-Datei zu erzeugen, die im Rahmen des 

Meldeverfahrens im Elster-Portal hochgeladen werden kann. 

- Als PDF speichern 

Klicken Sie auf den Button „Als PDF speichern“ wird eine PDF-Datei mit den Meldedaten 

generiert und angezeigt. Sie können sich diese Datei dann in einem gewünschten Verzeichnis 

speichern (Speicherort bitte merken!) 
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Abbildung 13: Muster PDF-Datei (Auszug) 

 

- Als Elster XML speichern 

Über den Menüpunkt „Als Elster XML speichern“ können Sie eine XML Datei erzeugen, die im 

Elster-Portal im Formular hochgeladen werden kann.  

Das Formular finden Sie Im Elster-Portal unter Formulare & Leistungen > Alle Formulare > 

Sonstige Formulare > Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 

4 AO) 

 

 

Abbildung 14: Elster Datenübernahme aus XML 
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Abbildung 15: Elster Daten eAS (Auszug) 

 

Wichtiger Hinweis: Die Unterlagen in Bezug auf das Meldeverfahren (Mitteilung über elektronische 

Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 4 AO) sind Bestandteil der Verfahrensdokumentation Ihres 

Unternehmens. Bitte legen Sie diese zu Ihren Unterlagen. 
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